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Öffentliche Bekanntmachung  

über die Namen der Beisitzer/innen des Wahlausschusses und ihrer 
Stellvertreter/innen sowie über  

Ort, Zeit und Gegenstand der Sitzung des Wahlausschusses am 09.07.2025 
 
 
Am Mittwoch, den 09.07.2025, 18:00 Uhr trifft sich der Wahlausschuss der Stadt Gronau im 
Wirtschaftszentrum Gronau, Ratssaal, 1. OG, Fabrikstraße 3, 48599 Gronau zu einer 
öffentlichen Sitzung. 
 
Der Wahlausschuss setzt sich aktuell wie folgt zusammen: 
 
Vorsitzende:   Wahlleiterin Erste Beigeordnete Christiane Schrader 
Stellvertreter:  Stadtbaurat Ralf Groß-Holtick 
 
Beisitzer/in:  persönliche/r Stellvertreter/in:  

Ratsmitglied Sebastian Laschke Ratsmitglied Ibrahim Savci  
Ratsmitglied Josef Krefter Ratsmitglied Birgit Tegetmeyer  
Ratsmitglied Ludger Schabbing Ratsmitglied Sven Gabbe 
Ratsmitglied Mechthild Große Dütting Ratsmitglied Norbert Ricking 
Ratsmitglied Werner Bajorath Ratsmitglied Wolfgang Rövekamp 
Ratsmitglied André Mönsters  Ratsmitglied Stefan Bügener 
Herr Hardy Trautwein Ratsmitglied Klaus Bieber 
Herr Nils Borninkhof Frau Verena Kernebeck 
 
 
Tagesordnung 

 1. Niederschrift vom 09.01.2025 

 2. Verpflichtung der Beisitzer/innen des Wahlausschusses und deren 
Stellvertreter/innen zur unparteiischen Wahrnehmung ihres Amtes (Vorlage 
386/2024 3. Ergänzung) 

 3. Prüfung und Entscheidung über die Zulassung der eingereichten Wahlvorschläge 
für die Wahl der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters der Stadt Gronau (Westf.) am 
14.09.2025 (Vorlage 373/2025) 

 4. Prüfung und Entscheidung über die Zulassung der eingereichten Wahlvorschläge 
für die Wahl der Vertretung der Stadt Gronau (Westf.) am 14.09.2025 (Vorlage 
372/2025) 

 5. Prüfung und Entscheidung über die Zulassung der eingereichten Wahlvorschläge 
für die Wahl des Integrationsrates der Stadt Gronau (Westf.) am 14.09.2025 
(Vorlage 374/2025) 

 6. Mitteilungen der Verwaltung 

 7. Anfragen 

Die Sitzung des Wahlausschusses ist öffentlich. Zu der Sitzung hat jedermann Zutritt.  
 
Gronau, den 01.07.2025 
Die Wahlleiterin 
 
 
gez. Christiane Schrader 
Erste Beigeordnete 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 

 
Herrn Gogi Kavtaradze, zuletzt wohnhaft im Dorf Akhaltejole, Terjola in Georgien ist ein Erstanschreiben 
vom 30.06.2025, Aktenzeichen: 355.1.24 Kelenjeridze-Kavtaradze, zuzustellen. 
 
Der Aufenthalt des Betroffenen ist allgemein unbekannt. Deshalb wird der Bescheid öffentlich zugestellt. 
 
Der Bescheid kann auf meiner Dienststelle in Gronau, Neustraße 31, Zentrale, von dem Betroffenen in 
Empfang genommen werden. Er gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei 
Wochen vergangen sind. 

 
Anschrift 
Stadt Gronau  
Der Bürgermeister 
Jobcenter 
Neustraße 31 
48599 Gronau 
 
 
Rechtsgrundlage: 
§ 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG 
NRW) vom 07. März 2006 (GV NRW S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung. Durch diese öffentliche 
Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. Sofern 
der Bescheid eine Ladung zu einem Termin enthält, kann dessen Versäumung Rechtsnachteile zur 
Folge haben. 
 
48599 Gronau, 01.07.2025 
 

 
gez. Rainer Doetkotte 
Bürgermeister 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 

 
Herrn Mohamad Kayalee, zuletzt wohnhaft in Slachthuisweg 147, 7622 GM Hengelo/Niederlande ist ein 
Erstanschreiben vom 28.01.2025, Aktenzeichen: 355.1.24 Matraji, zuzustellen. 
 
Der Aufenthalt des Betroffenen ist allgemein unbekannt. Deshalb wird der Bescheid öffentlich zugestellt. 
 
Der Bescheid kann auf meiner Dienststelle in Gronau, Neustraße 31, Zentrale, von dem Betroffenen in 
Empfang genommen werden. Er gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei 
Wochen vergangen sind. 

 
Anschrift 
Stadt Gronau  
Der Bürgermeister 
Jobcenter 
Neustraße 31 
48599 Gronau 
 
 
Rechtsgrundlage: 
§ 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG 
NRW) vom 07. März 2006 (GV NRW S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung. Durch diese öffentliche 
Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. Sofern 
der Bescheid eine Ladung zu einem Termin enthält, kann dessen Versäumung Rechtsnachteile zur 
Folge haben. 
 
48599 Gronau, 01.07.2025 
 

 
gez. Rainer Doetkotte 
Bürgermeister 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 

 
Herrn Konstantin Kovalenko, Aufenthalt ist unbekannt zuletzt wohnhaft in Ukraine ist eine 
Überleitungsanzeige vom 16.04.2025, Aktenzeichen: 355.1.24 Kovalenko, zuzustellen. 
 
Der Aufenthalt des Betroffenen ist allgemein unbekannt. Deshalb wird der Bescheid öffentlich zugestellt. 
 
Der Bescheid kann auf meiner Dienststelle in Gronau, Neustraße 31, Zentrale, von dem Betroffenen in 
Empfang genommen werden. Er gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei 
Wochen vergangen sind. 

 
Anschrift 
Stadt Gronau  
Der Bürgermeister 
Jobcenter 
Neustraße 31 
48599 Gronau 
 
 
Rechtsgrundlage: 
§ 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG 
NRW) vom 07. März 2006 (GV NRW S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung. Durch diese öffentliche 
Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. Sofern 
der Bescheid eine Ladung zu einem Termin enthält, kann dessen Versäumung Rechtsnachteile zur 
Folge haben. 
 
48599 Gronau, 01.07.2025 
 

 
gez. Rainer Doetkotte 
Bürgermeister 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung  

  

Herrn Kravchenko, Ivan, geb. am 24.08.2006 zuletzt wohnhaft in 48599 Gronau, Bahnhofstraße 

15, ist ein Bescheid vom 30.06.2025, Aktenzeichen 05036.5.0703620, zuzustellen.  

  

Der Aufenthalt des Betroffenen ist allgemein unbekannt. Deshalb wird der Bescheid öffentlich 

zugestellt.  

  

Der Bescheid kann auf meiner Dienststelle in Gronau, Neustraße 31, Zentrale, von dem 

Betroffenen in Empfang genommen werden. Er gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser 

Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind.  

  

Anschrift  

Stadt Gronau   

Der Bürgermeister  

Jobcenter  

Neustraße 31  

48599 Gronau  

  

  

Rechtsgrundlage:  

§ 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – 

LZG NRW) vom 07. März 2006 (GV NRW S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung. Durch diese 

öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

drohen. Sofern der Bescheid eine Ladung zu einem Termin enthält, kann dessen Versäumung 

Rechtsnachteile zur Folge haben.  

  

48599 Gronau, 01.07.2025 

  

  

gez. Rainer Doetkotte  

Bürgermeister  
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 

 
Herrn Isidor Mokanu, geb. 16.06.1976 in der Ukraine ist folgender Bescheid vom 23.06.2025, 355.1.25 
SG Erstanschreiben UVG f. Batishecheva/Mokanu zuzustellen. 
 
Der Aufenthalt des Betroffenen ist allgemein unbekannt. Deshalb wird der Bescheid öffentlich zugestellt. 
 
Der Bescheid kann auf meiner Dienststelle in Gronau, Neustraße 31, Zentrale, von dem Betroffenen in 
Empfang genommen werden. Er gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei 
Wochen vergangen sind. 

 
Anschrift 
Stadt Gronau  
Der Bürgermeister 
Jobcenter 
Neustraße 31 
48599 Gronau 
 
 
Rechtsgrundlage: 
§ 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG 
NRW) vom 07. März 2006 (GV NRW S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung. Durch diese öffentliche 
Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. Sofern 
der Bescheid eine Ladung zu einem Termin enthält, kann dessen Versäumung Rechtsnachteile zur 
Folge haben. 
 
48599 Gronau, 01.07.2025 
 

 
gez. Rainer Doetkotte 
Bürgermeister 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 

 
Herrn Ahmad Nazir Sekandari zuletzt wohnhaft in Afghanistan, ist ein Schreiben vom 24.06.25 

(Erstanschreiben UVG), Aktenzeichen: 355.1.26, zuzustellen. 
 
Der Aufenthalt des Betroffenen ist allgemein unbekannt. Deshalb wird der Bescheid öffentlich zugestellt. 
 
Der Bescheid kann auf meiner Dienststelle in Gronau, Neustraße 31, Zentrale, von dem Betroffenen in 
Empfang genommen werden. Er gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei 
Wochen vergangen sind. 

 
Anschrift 
Stadt Gronau  
Der Bürgermeister 
Jobcenter 
Neustraße 31 
48599 Gronau 
 
 
Rechtsgrundlage: 
§ 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG 
NRW) vom 07. März 2006 (GV NRW S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung. Durch diese öffentliche 
Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. Sofern 
der Bescheid eine Ladung zu einem Termin enthält, kann dessen Versäumung Rechtsnachteile zur 
Folge haben. 
 
48599 Gronau, 01.07.2025 
 

 
gez. Rainer Doetkotte 
Bürgermeister 
 
 

 



Amtsblatt für die Stadt Gronau (Westf.)           Jahrgang 12, Nr. 17/2025, vom 04.07.2025                S. 10 

 
Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 

 

Herrn Artur Yehunov zuletzt wohnhaft in der Ukraine, ist ein Schreiben vom 05.05.25 (Erstanschreiben 
UVG), Aktenzeichen: 355.1.26, zuzustellen. 
 
Der Aufenthalt des Betroffenen ist allgemein unbekannt. Deshalb wird der Bescheid öffentlich zugestellt. 
 
Der Bescheid kann auf meiner Dienststelle in Gronau, Neustraße 31, Zentrale, von dem Betroffenen in 
Empfang genommen werden. Er gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei 
Wochen vergangen sind. 

 
Anschrift 
Stadt Gronau  
Der Bürgermeister 
Jobcenter 
Neustraße 31 
48599 Gronau 
 
 
Rechtsgrundlage: 
§ 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG 
NRW) vom 07. März 2006 (GV NRW S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung. Durch diese öffentliche 
Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. Sofern 
der Bescheid eine Ladung zu einem Termin enthält, kann dessen Versäumung Rechtsnachteile zur 
Folge haben. 
 
48599 Gronau, 01.07.2025 
 

 
gez. Rainer Doetkotte 
Bürgermeister 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 

 
Herrn Artemovych Buchakchyiskyi, geb. unbekannt zuletzt wohnhaft unbekannt in der Ukraine ist 
folgender Bescheid vom 30.05.2025, 355.1.25 SG Erstanschreiben UVG f. Buchakchyiskyi, Kyryl 
zuzustellen. 
 
Der Aufenthalt des Betroffenen ist allgemein unbekannt. Deshalb wird der Bescheid öffentlich zugestellt. 
 
Der Bescheid kann auf meiner Dienststelle in Gronau, Neustraße 31, Zentrale, von dem Betroffenen in 
Empfang genommen werden. Er gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei 
Wochen vergangen sind. 

 
Anschrift 
Stadt Gronau  
Der Bürgermeister 
Jobcenter 
Neustraße 31 
48599 Gronau 
 
 
Rechtsgrundlage: 
§ 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG 
NRW) vom 07. März 2006 (GV NRW S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung. Durch diese öffentliche 
Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. Sofern 
der Bescheid eine Ladung zu einem Termin enthält, kann dessen Versäumung Rechtsnachteile zur 
Folge haben. 
 
48599 Gronau, 01.07.2025 
 

 
gez. Rainer Doetkotte 
Bürgermeister 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 

 
Herrn Vladimir Gelevskiy, Aufenthalt ist unbekannt zuletzt wohnhaft in Proletar Str. 6, 040439 Orikti 
(Krasny-Wostok) Kasachstand ist ein Erstanschreiben, Aktenzeichen: 355.1.25 SG Selevski, zuzustellen. 
 
Der Aufenthalt des Betroffenen ist allgemein unbekannt. Deshalb wird der Bescheid öffentlich zugestellt. 
 
Der Bescheid kann auf meiner Dienststelle in Gronau, Neustraße 31, Zentrale, von dem Betroffenen in 
Empfang genommen werden. Er gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei 
Wochen vergangen sind. 

 
Anschrift 
Stadt Gronau  
Der Bürgermeister 
Jobcenter 
Neustraße 31 
48599 Gronau 
 
 
Rechtsgrundlage: 
§ 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG 
NRW) vom 07. März 2006 (GV NRW S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung. Durch diese öffentliche 
Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. Sofern 
der Bescheid eine Ladung zu einem Termin enthält, kann dessen Versäumung Rechtsnachteile zur 
Folge haben. 
 
48599 Gronau, 01.07.2025 
 

 
gez. Rainer Doetkotte 
Bürgermeister 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 

 
Herrn Jens Behnke, geb. 18.10.1977, nach unbekannt abgemeldet ist folgender Bescheid vom 
11.06.2025, 355.1.25 SG Erstanschreiben UVG f. Schenck, Noel zuzustellen. 
 
Der Aufenthalt des Betroffenen ist allgemein unbekannt. Deshalb wird der Bescheid öffentlich zugestellt. 
 
Der Bescheid kann auf meiner Dienststelle in Gronau, Neustraße 31, Zentrale, von dem Betroffenen in 
Empfang genommen werden. Er gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei 
Wochen vergangen sind. 

 
Anschrift 
Stadt Gronau  
Der Bürgermeister 
Jobcenter 
Neustraße 31 
48599 Gronau 
 
 
Rechtsgrundlage: 
§ 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG 
NRW) vom 07. März 2006 (GV NRW S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung. Durch diese öffentliche 
Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. Sofern 
der Bescheid eine Ladung zu einem Termin enthält, kann dessen Versäumung Rechtsnachteile zur 
Folge haben. 
 
48599 Gronau, 01.07.2025 
 

 
gez. Rainer Doetkotte 
Bürgermeister 
 
 

 


